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Mit ihrer Resolution A/RES/2105(XX), Implementation of 
the Declaration on the Granting of Independence to Colo-
nial Countries and Peoples, vom 20. Dezember 1965,

1
 OP12, 

ersuchte die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen (UNGA) the colonial Powers to dismantle the mili-
tary bases installed in colonial Territories and to refrain 
from establishing new ones. 
Eingangs des Schreibens vom 23. September 1966 an den 
Präsidenten der UNGA (A/6399), einer explanatory note, 
führte die UdSSR aus, wie folgt: 

 
Dieser Note war außerdem der folgende Entwurf einer Re-
solution angeschlossen, welcher im OP5 des Berichts des 
Ersten Komitees an die UNGA (A/6541) wiedergegeben 
ist: 

 
Wenn hierbei auffällt, dass in der Aufzählung von Konti-
nenten Europa fehlt, ist dies damit erklärbar, dass OP1 des 
Entwurfs sich an Inhaber von fremden Basen sowohl in 

 
1
 A/RES/2105(XX). 

unabhängigen als auch in abhängigen Ländern wendet. 
Dass die UdSSR, die, soweit mir bekannt ist, in den Mit-
gliedsländern des Warschauer Pakts keine Militärbasen 
unterhielt, hier die NATO in Schutz nehmen hätte wollen, 
ist weniger abstrus als illegitim, denn dies hätte, im Hin-
blick auf den auftragsgemäßen Mangel Europas an militä-
rischem Schutz, vorausgesetzt, dass insbesondere die in 
der NATO dominanten USA im Namen des globalen Sü-
dens aufträten, was keineswegs als der Fall gewesen ange-
sehen werden kann. 
Ein wahrscheinlicher Grund für die Auslassung Europas 
könnte demnach sein, dass hier auf die Transitionsphase, 
deren auslaufende Ausbeutung auf Europa konzentriert 
sein sollte, Rücksicht genommen wurde; wobei im Verbot 
der Unterhaltung von fremden militärischen Basen an-
derswo zugleich die militärische Fähigkeit der dortigen 
Länder gestärkt werden sollte, das Ende dieser Phase 
durchzusetzen. 
Diese Möglichkeit der Auslegung des russischen Entwurfs 
fände auch Deckung in der unten näher zu erörternden 
Tatsache, dass über gleich folgende Änderungsanträge zu 
diesem Entwurf ebenso wenig abgestimmt wurde wie 
über diesen selbst, was deren Erledigung für spätere Zei-
ten der Reife offen lässt. 
Mit Note vom 28. November 1966 brachte Togo die in OP 
6 des zitierten Berichts aufgeführten folgenden Ände-
rungsanträge dazu ein: 

 
Ebendort, OP7, scheint ein weiterer Änderungsantrag, 
eingebracht von Liberia, wie folgt auf: 

http://www.docs.un.org/A/RES/2105(XX)
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In OP2 von A/C.1/386 fällt auf, dass die Rede von inneren 
Angelegenheiten von Völkern ist, während Artikel 2/7 UN-
Charta von Staaten spricht. Im Zusammenhang mit dem 
nachfolgenden, im vorigen Zitat dunkelgrün unterstri-
chenen Passus kann dies, im Hinblick darauf, dass 
A/RES/2105(XX) den Abzug aus abhängigen Gebieten ja 
bereits angeordnet hatte, als deutlicher Hinweis dahin 
verstanden werden, dass selbst in als formell unabhängig 
geltenden Staaten Abhängigkeit herrscht und diese in der 
Aufsässigkeit des Pöbels besteht, welche von solchen Ba-
sen geschürt wird, indem ihm, mit der Absicht der späte-
ren, dadurch begünstigten politischen Kontrolle, west-
lich-demokratische Flöhe ins Ohr gesetzt werden. Dies-
falls wäre das Vorgehen von BOKO HARAM und anderen is-
lamischen Bewegungen in Schwarzafrika gegen die dorti-
gen Christen wohl halbseiden legitim. 
In diesem Zusammenhang sei indes auf die US-amerika-
nische Unabhängigkeitserklärung von 1776 verwiesen, in 
der es u. a. heißt: 

That to secure these rights, Governments are instituted 
among Men, deriving their just powers from the consent of 
the governed.2 

Sollen zu den Regierten auch die Hochintelligenten zäh-
len, müssen sie, der herausragenden Urteilskraft ihres In-
tellekts entsprechend, angemessen repräsentiert sein, wo 
und wenn diese Zustimmung statt��ndet! 
In der 1471.Sitzung des genannten Komitees schließlich 
brachte erneut Liberia weitere Änderungsvorschläge wie 
folgt ein: 

 
2
 https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript  

3
 Siehe dazu zB AVRIL/GICQUEL/GICQUEL, Droit Parlamentaire6, Paris 

(2021), 296 ! 
4
 Siehe dazu meine Arbeit hierüber. 

 
All diese Entwürfe und Anträge zeigen bestens die Brisanz 
ihrer Thematik auf. 
Gleichwohl beschloss das Erste Komitee laut Anmerkung 
in OP12 seines genannten Berichts, by 99 votes to 1 with 8 
abstentions, not to vote on draft resolution A/C.1/L.369 
and the amendments thereto. 
Dieser Beschluss gemahnt an das französische Legislativ-
Verfahrensinstrument des motion de rejet préalable3

, wel-
ches etwa im Zuge der anberaumten, aber damit zurück-
gewiesenen Abstimmung in der Assemblée Nationale 
Frankreichs über den Vertrag über die Europäische Ver-
teidigungsgemeinschaft 1954 zur Anwendung kam: mit 
dem Ergebnis, dass über die Rati��zierung solchen Vertra-
ges unter Hinweis auf dessen Verfassungswidrigkeit nicht 
abgestimmt wurde

4
, was desgleichen eine aufschiebende 

Wirkung darauf nach sich zieht. 
Die ein Jahr später von der UNGA über Empfehlung des 
Ersten Komitees angenommene A/RES/2165(XXI)

5
 lautet, 

wie folgt: 

 

 
In einigem Widerspruch zum Verfahrensergebnis im Ers-
ten Komitee hält die UNGA zwar die höchste Bedeutung 
der Thematik fest, verweist die Angelegenheit aber gleich-
wohl an das ENCD, wo sie versandete, was in 
A/RES/2344(XXII)

6
, wie folgt festgehalten wurde: 

5
 A/RES/2165(XXI). 

6
 A/RES/2344(XXII). 

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2022/03/2019-die-europaeische-verteidigungsgemeinschaft.pdf
http://www.docs.un.org/A/RES/2165(XXI)
http://www.docs.un.org/A/RES/2344(XXII)
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In seiner Note vom 5. Juli 1968 (A/7134) führt die UdSSR 
zum gegenständlichen Betreff aus, was folgt: 

 

 
7
 A/RES/2454(XXIII). 

Somit wurde die Angelegenheit auf die lange Bank gescho-
ben, wo sie sich bis heute be��ndet. 
Immerhin nahm die UNGA aber auch zufolge dieser rus-
sischen Note ihre Resolution 2454(XXIII), Question of ge-
neral and complete disarmament,7

 an, welche den hier 
diskutierten Gegenstand thematisch und faktisch mitein-
schließt. 
Ungeachtet all dessen, gibt der hier au�bereitete Stoff aus 
den UN-Gremien hinreichend Ansatzpunkte, den Hebel 
für die Rechtswidrigkeit solcher fremder Militärbasen an-
zusetzen. 
Neben Artikel 7/2 UN-Charta hält auch Artikel 26 (sowie 
43) derselben gegen solche fremde Militärbasen: Wer nach 
diesen Bestimmungen Minimalrüstung einzuhalten und 
diese dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu un-
terstellen hat, sprengt die vorgenannte Grenze der Rüs-
tung, wenn er in fremden Ländern Rüstungen unterhält: 
je mehr, desto ärger. Denn er wird damit die heimische 
Rüstung nicht schmälern, sodass eine Überschreitung der 
Grenze vorliegt. 
Selbst die Zustimmung des fremden Landes kann somit 
an der Völkerrechtswidrigkeit solcher Militärbasen nichts 
ändern, weil sie nichtig ist, verstößt sie doch gegen die zu-
vor erörterte Verp�lichtung, die als ius cogens gilt. 
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https://docs.un.org/A/RES/2454(XXIII)

